
1.1 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [Genfer 

Flüchtlingskonvention] 

Vom 28.07.1951 (Deutsche Fassung: BGBl. II 1953 S. 560) 

Kapitel I. Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1   Definition des Begriffs «Flüchtling» 

A. «Flüchtling» im Sinne dieses Abkommens ist jede Person, 

(…) 

2. die sich auf Grund von Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten sind, und aus 

begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb ihres 

Heimatlandes befindet und dessen Schutz nicht beanspruchen kann oder wegen dieser Befürchtungen 

nicht beanspruchen will; oder die sich als Staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb ihres 

Wohnsitzstaates befindet und dorthin nicht zurückkehren kann oder wegen der erwähnten 

Befürchtungen nicht zurückkehren will. 

(…) 

Artikel 3   Verbot unterschiedlicher Behandlung 

Die vertragsschließenden Staaten haben die Bestimmungen dieses Abkommens auf die Flüchtlinge 

ohne Unterschied der Rasse, der Religion oder des Herkunftslandes anzuwenden. 

Artikel 4   Religion 

Die vertragsschließenden Staaten werden den in ihrem Gebiet befindlichen Flüchtlingen in bezug auf 

die Freiheit der Religionsausübung und die Freiheit des Religionsunterrichts ihrer Kinder eine 

mindestens ebenso günstige Behandlung wie ihren eigenen Staatsangehörigen gewähren. 

Kapitel V Administrative Maßnahmen 

Artikel 33   Verbot der Ausweisung und Zurückstellung 

1. Kein vertragsschließender Staat darf einen Flüchtling in irgendeiner Form in das Gebiet eines 

Landes ausweisen oder zurückstellen, wo sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, 

Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen 

Anschauungen gefährdet wäre. 

 


